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Reichweite der Vermutungswirkung des § 476 BGB

Jedenfalls seinem Wortlaut nach begründet § 476 BGB eine Vermutung dafür, dass ein innerhalb

von sechs Monaten nach Übergabe aufgetretener Sachmangel bei Gefahrübergang bereits vorhan-

den war, und zwar entweder in der konkret sich zeigenden oder in anderer Weise als sogenannter

Grundmangel. Dieses Wortverständnis entspricht auch dem Zweck der Norm, der nur dadurch er-

reicht  werden  kann,  dass  die  Vermutung  für  das  Vorhandensein  eines  beliebigen,  für  den

späteren Sachmangel ursächlichen Grundmangels, nicht notwendig des später konkret aufgetrete-

nen Sachmangels gilt.

OLG Brandenburg, Urteil vom 08.10.2008 – 13 U 34/08

Sachverhalt: Der Kläger nimmt den Beklagten auf Zahlung aus der Rückabwicklung eines Kaufvertrags

über einen gebrauchten Pkw wegen eines wiederholt, erstmals zwei Monate nach Übergabe aufgetrete-

nen Getriebeschadens in Anspruch.

Das Landgericht hat der Klage nach teilweiser Rücknahme in vollem Umfang stattgegeben. Zur Begrün-

dung hat es ausgeführt, dass der Rücktritt berechtigt sei, weil das Fahrzeug sich nach dem unstreitigen

Sachverhalt nicht für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch eigne und deshalb einen Sachmangel

aufweise. Das Vorliegen eines Mangels schon zur Zeit des Gefahrübergangs werde nach § 476 BGB ver-

mutet. Für das Vorliegen eines Mangels schon bei Gefahrübergang spreche auch die relativ geringe Lau-

fleistung von nur 2.000 km bis zum ersten Auftreten des Getriebeschadens. Die Berufung des Bek-

lagten hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen: II. … Das Landgericht hat der Klage zu Recht stattgegeben. Der Kläger hat gegen den

Beklagten einen Anspruch in der erstinstanzlich ausgeurteilten Höhe. Der Beklagte dringt mit seinem

auf die Auslegung des § 476 BGB durch das Landgericht beschränkten Angriffen nicht durch.

Der Kläger war gemäß §§ 434 I Nr. 2, 437 Nr. 2, 323 I, 346 I BGB nach der vom Beklagten erklärten

Weigerung  einer  Nachbesserung  berechtigt,  vom  Kaufvertrag  über  den  Gebrauchtwagen  zurück-

zutreten.

http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=13%20U%2034/08
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/437.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/323.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/346.html
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Der Gebrauchtwagen weist einen Mangel i. S. des § 434 I Nr. 2 BGB auf. Danach ist die Sache bei Fehlen

einer Beschaffenheitsvereinbarung – wie hier – frei von Sachmängeln, wenn sie sich bei Gefahrüber-

gang, das heißt gemäß § 446 Satz 1 BGB bei deren Übergabe, für die gewöhnliche Verwendung eignet

und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach

Art der Sache erwarten kann. Die gewöhnliche Verwendung ist objektiv aus der Art der Sache und aus

den  Verkehrskreisen,  denen  der  Käufer  angehört,  abzuleiten.  Vergleichsmaßstab  ist  die  übliche

Beschaffenheit bei Sachen gleicher Art, das heißt bei Sachen auch anderer Hersteller (vgl. OLG Düssel-

dorf, Urt. v. 08.06.2005 – I-3 U 12/04, NJW 2005, 2235; Urt. v. 19.06.2006 – 1 U 38/06, NJW 2006, 2858)

mit demselben Qualitätsstandard. Gewöhnliche Verwendung eines Fahrzeugs ist in erster Linie dessen

Fahrfähigkeit und -bereitschaft. Das gilt auch für ein Gebrauchtfahrzeug zumindest dann, wenn es eine

für sein Alter relativ geringe Laufleistung aufweist. Bei einer Fahrleistung von 69.000 km bei Übergabe

kann erwartet werden, dass das Fahrzeug noch einige zehntausend weitere Kilometer fahrbereit ist.

Gemessen an den vorgenannten Maßstäben fehlt es dem vom Kläger erworbenen Fahrzeug an der Eig-

nung zur gewöhnlichen Verwendung. Nachdem der Pkw infolge eines erstmals am 09.03.2007 und an-

schließend am 13.06.2007 erneut aufgetretenen Getriebeschadens unstreitig nicht mehr fahrbereit ist,

ist er für den Fahrbetrieb nicht mehr geeignet, folglich mit einem Sachmangel behaftet. Es ist auch

kein Anhaltspunkt dafür ersichtlich, dass es sich bei dem eingetretenen Defekt um eine bei Fahrzeu-

gen dieses Typs und dieses Alters mit entsprechender Laufleistung übliche Verschleißerscheinung han-

delt. Darauf hat sich weder der Beklagte berufen, noch ergeben sich sonst Anhaltspunkte dafür. Gegen

die Annahme alters- oder fahrbetriebsbedingter Verschleißerscheinungen spricht zudem der Ums-

tand, dass der Beklagte das Getriebe im Anschluss an den ersten Schaden generalüberholt oder – wie

vom Kläger persönlich in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erstmals vorgebracht – sogar

ausgetauscht  hat.  Selbst  wenn  also  das  Getriebe  zunächst  Verschleißerscheinungen  aufgewiesen

haben sollte, hätten diese durch die vom Beklagten durchgeführten Reparaturmaßnahmen behoben

worden sein müssen. Abgesehen davon betrug die Laufleistung des Fahrzeugs im Zeitpunkt des ersten

Schadensfalles ca. 71.000 km. Dass ein Getriebe nach einer derart geringen Laufleistung verschlissen

sein soll, ist nicht anzunehmen.

http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/446.html
https://autokaufrecht.info/?p=1532
https://autokaufrecht.info/?p=1532
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202005,%202235
https://autokaufrecht.info/?p=1434
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202006,%202858
https://autokaufrecht.info/?p=856
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Letztlich ergeben sich auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür,  dass der wiederholt  aufge-

tretene Getriebeschaden deshalb keinen zum Rücktritt berechtigenden Sachmangel darstellt, weil er

auf unsachgemäße Benutzung des Fahrzeugs durch den Kläger zurückzuführen wäre. Zwar hat der

Kläger das Fahrzeug unmittelbar vor dem zweiten Schadensfall bei eingeschalteter Klimaanlage mit

Höchstgeschwindigkeit betrieben, wobei – so der Beklagte – das Getriebe für einen solchen Fahrbetrieb

nicht ausgelegt ist. Mit diesem Einwand ist allerdings weder der erste Getriebeschaden Anfang März

2007 erklärt noch insbesondere das Vorhandensein eines Sachmangels i. S. des § 434 I Nr. 2 BGB aus-

geräumt.

Die Tatsache, dass der konkrete Sachmangel – fehlende Fahrbereitschaft aufgrund Getriebeschadens –

bei Übergabe unstreitig noch nicht vorlag, steht der Haftung des Beklagten gemäß §§ 434 I Nr. 2, 437

Nr. 2, 440, 346 BGB nicht entgegen. Der Senat geht mit dem Kläger davon aus, dass die in der Beschaf-

fenheit des Fahrzeugs liegende Ursache für die Getriebeschäden bereits bei Gefahrübergang angelegt,

das Fahrzeug mithin bei Übergabe an den Kläger bereits mit einem (Grund-)Sachmangel behaftet war.

Zugunsten des Klägers greift die gesetzliche Vermutung des § 476 BGB ein. Danach wird dann, wenn

sich innerhalb von sechs Monaten nach Gefahrübergang ein Sachmangel zeigt,  vermutet,  dass die

Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der

Sache oder des Mangels unvereinbar. Nach einer im Schrifttum vertretenen Ansicht bezieht § 476 BGB

sich auf das Vorliegen eines Mangels selbst, wenn sie an das Sichzeigen eines Sachmangels innerhalb

der Sechsmonatsfrist die Vermutung knüpft, dass „die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft

war“ und nicht etwa lediglich, dass der betreffende Sachmangel bereits bei Gefahrübergang vorlag

(MünchKomm-BGB/Lorenz, 5. Aufl., § 476 Rn. 4). Für diese weitere Auslegung des § 476 BGB sprechen

sowohl der Wortlaut als auch der Zweck des Gesetzes. Mit der Formulierung „zeigt sich ein Sachman-

gel“ stellt die Vorschrift auf das Auftreten, das Erkennbarwerden eines Sachmangels ab. Wenn daran

dann die gesetzliche Vermutung geknüpft wird, „dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft

war“ (nicht hingegen „dass dieser Mangel bereits bei Gefahrübergang vorlag“), wird nach der For-

mulierung und der Satzstellung gerade nicht vorausgesetzt, dass Identität von dem konkret sich zeigen-

den Sachmangel einerseits und dem bei Gefahrübergang bereits vorhandenen Mangel andererseits

besteht. Vielmehr wird aufgrund des Auftretens des konkreten Sachmangels innerhalb der Sechs-Mo-

nats-Frist gesetzlich vermutet, dass die Sache bereits bei Übergabe eine vertragswidrige Beschaffen-

heit aufwies. Damit begründet die Vorschrift jedenfalls ihrem Wortlaut nach eine Vermutung dafür,

dass ein innerhalb von sechs Monaten nach Übergabe aufgetretener Sachmangel bei Gefahrübergang

bereits vorhanden war, und zwar entweder in der konkret sich zeigenden oder in anderer Weise als so-

genannter Grundmangel. Dieses Wortverständnis entspricht auch dem Sinn und Zweck der Norm.

Grundlage der Vorschrift mit spezifisch verbraucherschützendem Charakter sind die schlechteren Be-

http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/437.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/437.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/440.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/346.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
https://autokaufrecht.info/?p=856
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weismöglichkeiten des Verbrauchers und die jedenfalls in engem zeitlichen Zusammenhang mit der

Übergabe ungleich besseren Erkenntnismöglichkeiten des Unternehmers (BT-Drs.  1/6040, S.  245).

Dieser gesetzgeberische Zweck kann nur dadurch erreicht werden, dass die gesetzliche Vermutung des

§ 476 BGB für das Vorhandensein eines beliebigen, für den späteren Sachmangel ursächlichen Grund-

mangels, nicht notwendig des später konkret aufgetretenen Sachmangels bei Übergabe gilt. Andern-

falls hilft die Vermutung in Fällen, in denen der konkret die Inanspruchnahme der Gewährleistung aus-

lösende Defekt – wie hier die Getriebeschäden – unstreitig erst nach Gefahrübergang auftritt, dem Ver-

braucher wenig, wenn ihm der Nachweis aufgebürdet wird, dass die Ursache für diesen konkreten De-

fekt in Gestalt eines sogenannten Grundmangels bereits bei Gefahrübergang vorlag. Zum einen kann

der  Verbraucher  als  technischer  Laie  sich redlicherweise  lediglich auf  die  pauschale  Behauptung

beschränken,  ursächlich  für  den  nunmehr  erkennbar  gewordenen  Defekt  sei  ein  bereits  bei  Ge-

fahrübergang vorhanden gewesener Grundmangel; eine konkret in Betracht kommende Ursache in

Gestalt  eines  Grundmangels  für  den  nunmehr  aufgetretenen  Defekt  dafür  könnte  er  nur  nach

vorheriger Einholung eines Privatgutachtens benennen. Folge davon wäre – je nach Art des aufgetrete-

nen  Defekts  –  eine  nicht  näher  einzugrenzende,  auf  umfassende  Ursachenforschung  gerichtete

Sachverständigenbegutachtung, deren Ergebnis erfahrungsgemäß nicht immer eindeutig ist. Den Ver-

braucher träfen danach nicht nur – jedenfalls als Vorschuss – die Kosten für die umfassende Begutach-

tung, sondern auch die Folgen der Unerweislichkeit einer zweifelsfreien Ursache, die zugleich als ver-

tragswidrig zu qualifizieren wäre. Das dargestellte Prozedere ist mit der auf Stärkung des Verbraucher-

schutzes ausgerichteten Intention des Gesetzgebers nur schwer in Einklang zu bringen. Zudem würde

ein engeres Verständnis des § 476 BGB als hier aufgezeigt gegenüber der bisherigen Rechtslage in

Fällen, wie dem zur Entscheidung anstehenden, nicht die vom Gesetzgeber angestrebte Besserstellung

für den Verbraucher bewirken. Ausgehend davon wird zugunsten des Klägers die Mangelhaftigkeit des

Pkw im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vermutet. Diese Vermutung hat der Beklagte durch sein Be-

streiten ebenso wenig wie durch seinen Vortrag zur unsachgemäßen Fahrweise des Klägers widerlegt.

Das einfache Bestreiten der Mangelhaftigkeit des Pkw bei Übergabe ist zur Widerlegung der Vermutung

gemäß § 476 BGB von vornherein ungeeignet, weil andernfalls die Vermutung ins Leere ginge. Das Vor-

bringen zum unsachgemäßen Gebrauch des Fahrzeugs durch den Kläger vermag die zu seinen Gun-

sten streitende Vermutung nach den vorstehenden Überlegungen zur Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs

ebenfalls nicht zu erschüttern oder zu widerlegen.

http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
https://autokaufrecht.info/?p=856
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Die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Reichweite der Vermutung des § 476 BGB ist nicht ein-

deutig. Nach den ausdrücklichen Feststellungen des BGH in den bisher zu § 476 BGB ergangenen

Entscheidungen begründet § 476 BGB eine Vermutung in zeitlicher Hinsicht, dass ein innerhalb von

sechs Monaten seit Gefahrübergang unstreitiger oder nachgewiesener Mangel bereits bei Gefahrüber-

gang vorhanden war, nicht aber hinsichtlich der Sachmangelhaftigkeit selbst (BGH, Urt. v. 21.12.2005

– VIII ZR 49/05, NJW 2006, 1195 [1196]; Urt. v. 29.03.2006 – VIII ZR 173/05, NJW 2006, 2250 [2252];

Urt. v. 18.07.2007 – VIII ZR 259/06, NJW 2007, 2621). Die Beweislast für die Mangelhaftigkeit, und zwar

auch bei Streit über die Ursache für einen ohne Weiteres als Sachmangel zu qualifizierenden Defekt

der  Kaufsache,  würde  danach  der  Käufer  tragen.  So  hat  der  BGH  in  seiner  Entscheidung  vom

23.11.2005 ausgeführt, dass im Rahmen der §§ 437, 434 BGB die Unaufklärbarkeit, welche von mehr-

eren möglichen Ursachen einen nach Übergabe aufgetretenen Defekt ausgelöst haben, nur dann für die

Haftung des Verkäufers unschädlich sei, wenn allen möglichen Schadensursachen eine vertragswi-

drige Beschaffenheit des Fahrzeugs zugrunde läge und jeweils davon auszugehen wäre, dass der betref-

fende Mangel bereits bei Gefahrübergang bestanden hätte (Urt. v. 23.11.2005 – VIII ZR 43/05, NJW

2006, 434 [435]). Dabei hat er klargestellt, dass sich aus § 476 BGB nichts anderes ergebe (Urt. v.

23.11.2005 – VIII ZR 43/05, NJW 2006, 434 [436]).

http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
https://autokaufrecht.info/?p=680
https://autokaufrecht.info/?p=680
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202006,%201195
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VIII%20ZR%20173/05
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202006,%202250
https://autokaufrecht.info/?p=634
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202007,%202621
http://dejure.org/gesetze/BGB/437.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html
https://autokaufrecht.info/?p=582
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202006,%20434
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202006,%20434
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
https://autokaufrecht.info/?p=582
https://autokaufrecht.info/?p=582
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202006,%20434
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Über die Ursache für den zweimaligen Getriebeschaden und deren Vorhandensein bereits bei Über-

gabe des Fahrzeugs an den Kläger besteht zwischen den Parteien Streit. Der Kläger behauptet unter Be-

weisantritt, der wiederholt aufgetretene Getriebeschaden sei auf einen schon bei Gefahrübergang vor-

liegenden Grundmangel zurückzuführen. Der Beklagte bestreitet dies und behauptet ebenfalls unter Be-

weisantritt, der Getriebeschaden beruhe auf einer unsachgemäßen Fahrweise des Klägers. Bei Zugrun-

delegung der Grundsätze des BGH in seiner Entscheidung vom 23.11.2005 obläge dem Kläger die Darle-

gungs- und Beweislast dafür, dass der Getriebeschaden auf einer bereits bei Übergabe vorhandenen

vertragswidrigen Beschaffenheit des Fahrzeugs beruht, nur dann nicht, wenn sämtliche in Betracht

kommenden Ursachen für die Getriebeschäden, mithin sowohl die vom Beklagten eingewendete Scha-

densursache – Überbeanspruchung des Kühlsystems durch Fahrbetrieb mit Höchstgeschwindigkeit

bei laufender Klimaanlage – als auch andere möglicherweise in Betracht kommende Ursachen eine ver-

tragswidrige  Beschaffenheit  darstellte.  Der  Kläger  hat  den  Grundmangel,  die  Ursache  für  die

Getriebeschäden nicht näher bezeichnet. Der Beklagte hat als Ursache lediglich die unsachgemäße

Fahrweise des Klägers vorgebracht. Die vom Beklagten vorgebrachte Ursache würde – jedenfalls ausge-

hend von den vom BGH in der vorgenannten Entscheidung aufgestellten Grundsätzen – nicht ohne

Weiteres eine vertragswidrige Beschaffenheit  darstellen,  sondern nur dann, wenn das Kühlsystem

nicht fahrzeuggerecht ausgelegt war. Nach Ansicht des erkennenden Senats spricht zwar manches

dafür, mit dem Landgericht die vom Beklagten als Schadensursache eingewendete mangelnde Kompati-

bilität von Klimaanlage und Höchstgeschwindigkeit als vertragswidrige Beschaffenheit und damit als

Sachmangel i. S. des § 434 I Nr. 2 BGB anzusehen. Ein mit einer Klimaanlage ausgestattetes Fahrzeug

ist wie jedes andere zum normalen Fahrbetrieb vorgesehen. Dieser schließt auch Fahrten bei Höchst-

geschwindigkeit und mit Betrieb der Klimaanlage, insbesondere bei hohen Außentemperaturen, ein. Je-

denfalls dann, wenn sich – wie vorliegend – aus der Bedienungsanleitung keine Hinweise auf beson-

dere Einschränkungen bei Betrieb der Klimaanlage bzw. bei Höchstgeschwindigkeit ergeben, kann der

Käufer nach Ansicht des Senats erwarten, dass das Kühlsystem des Fahrzeugs so ausgelegt ist, dass ein

Fahrbetrieb bei Höchstgeschwindigkeit und eingeschalteter Klimaanlage sich nicht ausschließen. Ob

das allerdings auch für ein Fahrzeug älteren Baujahrs und der konkreten Bauart gilt, wäre möglicher-

weise durch einen Sachverständigen zu klären.

http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html
https://autokaufrecht.info/?p=856
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In seiner Entscheidung vom 18.07.2007 (BGH, Urt. v. 18.07.2007 – VIII ZR 259/06, NJW 2007, 2621)

hat der BGH demgemäß unter Bezugnahme auf seine vorgenannten Entscheidungen bei ebenfalls

ungeklärter Ursache für einen nach Übergabe festgestellten Defekt an der Zylinderkopfdichtung –

Zylinderkopfdichtungsdefekt bereits bei Übergabe oder erst nach Übergabe entstanden durch Fahr-

oder Bedienungsfehler – trotz Unaufklärbarkeit der Ursache dafür die Vermutung gemäß § 476 BGB

eingreifen lassen. Dazu hat er festgestellt, dass das Vorliegen eines Sachmangels – hier: defekte Zylin-

derkopfdichtung – „positiv feststehe, unabhängig davon, welche der drei Schadensverläufe … bereits

vor der Übergabe des Fahrzeugs an den Kläger eingetreten waren und deshalb die Mängelhaftung des

Beklagten begründen oder ob sie – durch einen Fahr- oder Bedienungsfehler des Klägers – erst nach

Gefahrübergang entstanden sind und deswegen der Beklagte für sie nicht haftet. Für diese Fallgestal-

tung begründet § 476 BGB gerade die in zeitlicher Hinsicht wirkende Vermutung, dass die zutage ge-

tretenen Mängel bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorgelegen haben“. Diese Feststellungen

könnten im Sinne einer Abkehr von der früheren Rechtsprechung zu § 476 BGB dahin gewertet wer-

den, dass bei Streit über die Ursache eines als Sachmangel einzuordnenden Defekts – wie vorliegend –

die Vermutung des § 476 BGB zugunsten des Käufers wirkt, es mithin eines positiven Beweises, dass

die Ursache für den nach Übergabe aufgetretenen Defekt in der (vertragswidrigen) Beschaffenheit des

Fahrzeugs bei Übergabe lag, nicht (mehr) bedarf. Dafür spricht, dass der BGH in dieser Entscheidung

für das Vorhandensein des im Rahmen des § 476 BGB nach dem Gesetzeswortlaut vorausgesetzten (un-

streitigen bzw. nachgewiesenen) Sachmangels auf den nach Übergabe erkennbar gewordenen Defekt

an der Zylinderkopfdichtung angeknüpft und auf den Nachweis der zwischen den Parteien streitigen

Ursache dafür durch den Käufer verzichtet hat. Übertragen auf den zur Entscheidung anstehenden Fall

bedarf es ausgehend davon des Nachweises eines Grundmangels durch den Kläger nicht.

Gegen eine Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung könnte indessen sprechen, dass der BGH noch

in der Entscheidung vom 18.07.2007 die Abgrenzung des zur Entscheidung anstehenden Falls zu den

vorgenannten Entscheidungen danach vornimmt, „ob das als solches jeweils feststehende, für die nach

der Fahrzeugübergabe an den Käufer zutage getretene Abweichung von der Sollbeschaffenheit ursäch-

liche Geschehen sich vor oder nach dem Gefahrübergang zugetragen hatte“. Da eine unsachgemäße Be-

nutzung durch den Käufer regelmäßig erst nach Gefahrübergang erfolgt sein kann, müsste bei Zugrun-

delegung dieser Kriterien der Käufer den Nachweis führen, dass das ursächliche Geschehen für den

Getriebeschaden vor dem Gefahrübergang lag.

https://autokaufrecht.info/?p=634
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202007,%202621
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
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Zudem ist – soweit ersichtlich – höchstrichterlich bislang nicht geklärt, ob und gegebenenfalls durch

welchen Vortrag die zugunsten des Klägers sprechende Vermutung durch den Beklagten als Verkäufer

widerlegt werden kann. Das einfache Bestreiten der (Grund-)Mangelhaftigkeit bzw. der Ursächlichkeit

einer bereits bei Übergabe vorhandenen vertragswidrigen Beschaffenheit dürfte dafür nicht reichen,

weil dann die gesetzliche Vermutung ins Leere ginge. Vielmehr wird der Verkäufer allenfalls mit dem

Vortrag und dem Nachweis einer vor Übergabe festgestellten Mangelfreiheit oder konkreten anderen

Schadensursache die gesetzliche Vermutung widerlegen können. An beidem fehlt es vorliegend. Der

Beklagte hat nicht geltend gemacht, das Fahrzeug vor Übergabe einer gründlichen Überprüfung auf et-

waige Mängel untersucht zu haben. Soweit er als Ursache für den Getriebeschaden die unsachgemäße

Fahrweise des Klägers bezeichnet, ist sein Vortrag schon nicht schlüssig. Allenfalls in Bezug auf den

zweiten Getriebeschaden Ende Mai 2007 könnte wegen hoher Außentemperaturen das Kühlsystem ver-

sagt haben. Dass bereits Anfang März 2007 die Kühlung überfordernde Außentemperaturen geherrscht

haben, hat der Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies sonst ersichtlich. Für eine Beweiserhe-

bung über die zwischen den Parteien streitige Ursache für den wiederholt aufgetretenen Getriebescha-

den durch Sachverständigengutachten, wie vom Beklagten angeboten, ist danach kein Raum.

Probleme beim Autokauf?

Als spezialisierter Rechtsanwalt helfe ich Ihnen gerne weiter – ganz gleich, ob Sie Käufer oder Verkäufer sind. In-

teressiert? Nutzen Sie das Kontaktformular auf https://autokaufrecht.info/sofortberatung/ oder rufen Sie mich un-

verbindlich an

(0 23 27) 8 32 59-99.
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